
Gute Beratung – Faire Kontrolle

Gute Beispiele aus der Praxis

Sicherheitstechnische und arbeitsorganisatorische Mängel beim innerbetrieblichen Verkehr treffen Beschäftigte sowohl in 

größeren Arbeitsstätten als auch auf Großbaustellen, indem es zu schweren Arbeitsunfällen und Beinaheunfällen kommt, an 

denen oft selbstfahrende Arbeitsmittel beteiligt sind.

a. Kennzeichnungen im Bodenbereich

b. Mechanische Abgrenzungen

Good Practise – 
Innerbetrieblicher Verkehr



c. Abstellbereich LKW

d. Technische Maßnahmen

e. Organisatorische Maßnahmen: Unterweisungen
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Gute Beratung – Faire Kontrolle

Dachkamera am Radlader  
zur besseren Übersicht

Blaulicht vor einem Stapler Durchsichtiges Rolltor
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f. Organisation der Zulieferung

Ein Betrieb, welcher sich mit der Verarbeitung von Erdäpfeln beschäftigt, versendet vor Beginn der Erntesaison (mit zwangsläufig 

großem Verkehrsaufkommen mit LKW und Traktoren am Firmengelände) an alle Lieferanten und Lieferantinnen ein Infoschreiben 

(„Ernterundschreiben“). Darin enthalten sind nicht nur Angaben zur Anlieferung der Ware (Zeiten wann die einzelnen Sorten 

angeliefert werden dürfen), sondern auch eine Auffrischung der wichtigsten Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften 

(PSA, Verhalten am Gelände, Corona, …).

g. Technische Ausstattung

Alle Stapler in einem Unternehmen sind nur mit Chipkarte bedienbar. Auch sind sie mit Annäherungssensoren ausgestattet, 

die Fahrerinnen und Fahrer frühzeitig warnen, wenn Fußgängerinnen oder Fußgänger ihren Weg kreuzen.

h. Senkung der Fahrgeschwindigkeit

In einem Betrieb wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Flurförderzeuge auf 3/4 der Bauartgeschwindigkeit (von 12 km/h 

auf 9 km/h) reduziert. Die Sicherheitsfachkraft erläuterte, dass diese Maßnahme zu keinen Produktionseinbußen geführt hat.

An Kreuzungspunkten wurde im Deckenbereich ein visuelles Leitsystem angebracht, das sowohl herannahende Personen als 

auch Fahrzeuge als solche erkennt und durch unterschiedliche Farbsignale identifiziert. Der Staplerfahrer erkennt an einem 

roten Signal, dass sich Fußgänger dem Kreuzungsbereich nähern. Umgekehrt erkennt der Fußgänger an einem blauen Signal 

das Annähern eines Staplers.
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